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Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der VVG Schwäbisch Gmünd - Wald-
stetten mi Zieljahr 2035  
links und rechts der Bahnlinie Cannstatt – Nördlingen, Strecken Nr. 4710 von km 43,8 bis km 51,14 
 
Ihr Zeichen:      2-60.1 Kü 
Ihr Schreiben vom: 03.04.2024 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG) be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o.a. 
Vorhaben. 
 
Gegen die Neuaufstellung des o. g. Flächennutzungsplanes bestehen von Seiten der Deut-
schen Bahn AG hinsichtlich der TöB-Belange keine Einwendungen, wenn folgende Hinweise 
und Anregungen beachtet und berücksichtigt werden. 
 
Der Geltungsbereich der vorgelegten Planung beinhaltet Flächen, welche sich im Eigentum der 
Deutschen Bahn AG befinden. Bei diesem gewidmeten Bahngelände handelt es sich um eine 
planfestgestellte Bahnanlage, welche Bestandsschutz genießt. Bahnanlagen werden nach dem 
Allgemeinen Eisenbahngesetz festgesetzt. Das Fachplanungsrecht über diese Fläche obliegt 
hier dem Eisenbahn-Bundesamt. 
 
Aus diesem Grund sind diese Flächen aufgrund des Fachplanungsprivilegs aus § 18 AEG 
i.V.m. § 38 BauGB der kommunalen Planungshoheit entzogen, solange sie nicht gemäß § 23 
AEG von Bahnbetriebszwecken freigestellt worden sind. Im Plan ist diese Fläche als Bahnge-
lände zu kennzeichnen. 
Die dann zu erfolgende nachrichtliche Übernahme der Bahnanlagen ist im Text wie Legende 
gem. § 9(6) BauGB festzuschreiben und durch Schraffur gem. Planzeichenverordnung im Plan 
zu kennzeichnen. 
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Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können.  
 
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magneti-
sche Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt den Bauherrn, für entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu sorgen.  
 
Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind blendfrei zum 
Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzu-
ordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen. 
 
Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG frühzeitig 
zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren Durchführung des 
Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. 
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhörung gemäß 
Landesbauordnung Baden-Württemberg als auch für genehmigungsfreie Bauvorhaben, bei de-
nen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat. 
Da auch bahneigene Kabel und Leitungen außerhalb von Bahngelände verlegt sein können, ist 
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen. 
 
Die Deutsche Bahn empfiehlt für Bauten im Einflussbereich von Bahnbetriebsanlagen, das Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren bereits im Rahmen der Bauleitplanung auszuschließen. 
Im Hinblick auf eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung und für den Haftungsausschluss 
wird auch allen am Bau Beteiligten (Bauherrn, Architekten, Planungsbüros, Kranunternehmen 
usw.) dringend empfohlen, sich rechtzeitig vor der Bauausführung mit der DB in Verbindung zu 
setzen. 
 
Falls noch nicht geschehen, bitten wir im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
das Eisenbahn-Bundesamt zu beteiligen. Zuständige Stelle in diesem Fall: 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Südendstraße 44, 76135 Karlsruhe 
 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem 
Verfahren weiterhin zu beteiligen. 
 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie: Ab 1. Januar 2024 wurden die DB Netz AG und die DB Station&Service AG 
in eine neue Gesellschaft zusammengeführt: die DB InfraGO AG. 
Die alten Firmenbezeichnungen (DB Netz AG / DB Station & Service AG) sind zum Jahreswech-
sel erloschen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.dbinfrago.com/ 
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Mit freundlichen Grüßen 
DB AG – DB Immobilien 
 
 
 
 
 
 
 
i.V. ___________________________        i.A. __________________________ 
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